




Im Sommer 2016 standen die 
Zeichen noch auf Grün. Das Damo-
klesschwert der sog. Störerhaft ung 
schien beseitigt, welches seit Langem 
über Händlern schwebt, die ihren 
Kunden off enes WLAN anbieten.  Im 
Kern geht es um die Frage, inwieweit 
ein Anbieter von WLAN-Internet-
zugängen für Rechtsverstöße seiner 
Nutzer – zu denken ist etwa an Ur-
heberrechtsverletzungen durch sog. 
Filesharing – einstehen muss. Der 
Gesetzgeber sah sich aufgerufen, hier 
endlich die dringend erforderliche 
Rechtssicherheit zu schaff en, um den 
Digital-Standort Deutschland nicht 
zu gefährden. Er änderte das TMG 
und stellte die WLAN-Anbieter den 
Access-Providern gleich, um auf diese 
Weise Schadensersatz- und Unterlas-
sungsansprüche gegen Anbieter von 
öff entlichem WLAN auszuschließen. 
Eine Verankerung dieses Ziels im 
Gesetzestext blieb allerdings aus, was 
sich nunmehr als fatal herausstellen 
könnte. Denn der EuGH hat in ei-
nem mit Spannung erwarteten Urteil 
vom 15.09.2016 (Az. C-484/14) ent-
schieden, dass ein Geschäft sinhaber, 
der der Öff entlichkeit kostenlos ein 
WiFi-Netz zur Verfügung stellt, zwar 
für Urheberrechtsverletzungen ei-
nes Nutzers nicht verantwortlich sei 
und damit nicht auf Schadensersatz 
haft e – gleichzeitig jedoch einschrän-
kend erklärt, dass ihm durchaus zur 
Beendigung oder Vorbeugung von 
Rechtsverletzungen per Anordnung 
eine Passwortsicherung und Nutzer- 
identifi zierung aufgegeben werden 
dürfe. Dies soll vor Urheberrechtsver-  
stößen abschrecken. 

Wie sich das Urteil aus Luxemburg 
auf die deutsche Rechtsprechung 
auswirkt, ist noch völlig off en. Zwar 

verfolgte die jüngste Änderung des 
TMG ausdrücklich das Ziel, den red-
lichen Vermittler von Informations-
zugängen über drahtlose lokale Net-
ze von der Störerhaft ung zu befreien. 
Mangels entsprechender Veranke-
rung im Gesetzestext ist allerdings 
zu erwarten, dass Rechteinhaber sich 
im Streitfall auf das EuGH-Urteil 
berufen werden, wonach zumindest 
dann Unterlassungsansprüche gegen 
WLAN-Anbieter bestehen, wenn die 
WLAN-Nutzer Rechtsverletzungen 
begehen und der WLAN-Anbieter 
keine hinreichenden Sicherungs-
maßnahmen ergriff en hat, z. B. durch 
Einstellung eines Passwortschutzes 
unter Implementierung einer Iden-
tifi kationsmaske. Bis hier eine ober-
gerichtliche Klärung in Deutschland 
erfolgt, werden voraussichtlich noch 
Jahre ins Land gehen. Rechtssicher-
heit sieht anders aus.

Die längst totgeglaubte Störerhaf-
tung lebt also! Die Diskussion zur 
Störerhaft ung wird bis zur endgül-
tigen Klärung durch deutsche Ge-
richte oder durch eine Klarstellung 
durch den Gesetzgeber im Gesetzes-
text weiter anhalten. 

Wie soll sich nun aber ein Händ-
ler, der seinen Kunden WLAN 
anbieten möchte, verhalten? Eine 
Möglichkeit ist es, die bestehende 
Rechtsunsicherheit dadurch zu um-
schiff en, einen auf diesem Gebiet 
erfahrenen Dritt- anbieter mit der 
Bereitstellung von WLAN zu be-
auft ragen. In diesem Fall wäre der 
Drittanbieter WLAN-Betreiber und 
damit ggf. unter dem Gesichtspunkt 
der Störerhaft ung für etwaige über 
diesen Anschluss begangene Rechts-
verletzungen in der Verantwortung. 

Wer WLAN selbst anbieten und 
hierbei auf Nummer sicher gehen 
möchte, dem ist anzuraten, einen 
Passwortschutz und eine Identifi ka-
tionsmaske zu implementieren. Wer 
hingegen risikofreudig ist und auf 
eine zahlenmäßig zu vernachlässi-
gende Missbrauchsquote bei off e-
nen WLAN-Netzen setzt, wird sein 
WLAN ohne entsprechende Imple-
mentierung öff nen. Dabei kann er 
sich mit Blick auf das EuGH-Urteil 
und die bereits erfolgte Änderung 
des TMG zumindest insoweit in Si-
cherheit wiegen, im Falle von Rechts-
verstößen keinen Schadenersatz 
leisten zu müssen. Abmahnungen, 
Prozesskosten sowie die Geltendma-
chung von Unterlassungsansprüchen 
sind allerdings nicht von vornherein 
ausgeschlossen. Spätestens im Falle 
einer entsprechenden Abmahnung 
kommt es dann zum Schwur: Entwe-
der er verschlüsselt sein WLAN doch 
noch oder nimmt eine gerichtliche 
Auseinandersetzung in Kauf. So oder 
so: SOH ist jederzeit behilfl ich und 
steht Gewehr bei Fuß. 

Dr. Cay Fürsen

Denn sie wissen nicht, was sie tun 
Mit Spannung erwartetes Urteil aus Luxemburg zur Haftung von Anbietern von öff entlich-

zugänglichem WLAN schaff t keine Rechtssicherheit. Politik ist abermals gefordert.
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Eigentümer, Besitzer und – sofern 
er sein Eigentum nach dem 1. März 
1999 übertragen hat und die schädli-
che Bodenveränderung hierbei kann-
te oder kennen musste – auch den 
ehemaligen Eigentümer des Grund-
stücks. Für diese und den Verursacher 
besteht im Regelfall sogar eine sog. 
Ewigkeitshaftung. Sie können sich 
ihrer öffentlich-rechtlichen Haftung 
nicht entziehen. 

Die zuständige Behörde ist im 
Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Ermessensausübung weitgehend frei 
in der Entscheidung, wen sie aus dem 
Kreis der potentiell Sanierungspflich-
tigen heranzieht. Sie ist insbesondere 
nicht verpflichtet, sich zuerst an den 
Verursacher oder den aktuellen Ei-
gentümer zu halten. Es liegt auf der 
Hand, dass dieser Regelungsrahmen 
weitreichende Haftungsrisiken be-
gründet. So kann etwa der ehemalige 
Eigentümer öffentlich-rechtlich her-
angezogen werden, obwohl er aktu-
ell von seinem früheren Grundstück 
denkbar weit entfernt ist. 

Das Bundes-Bodenschutzgesetz 
selbst regelt das mit diesem weiten 
Haftungsrahmen verbundene gefühl-     
te Gerechtigkeitsdefizit (wenn z. B. 
statt des Verursachers ein früherer 
Eigentümer herangezogen wird), in-
dem es einen Ausgleichsanspruch 
der Sanierungspflichtigen gegen den 
Verursacher vorsieht. Dieser besteht 
sogar unabhängig davon, ob die Be-
hörde einen potentiell Sanierungs-
pflichtigen tatsächlich heranzieht. 
Das Insolvenzrisiko des Verursachers 
tragen dabei jedoch die weiteren Sa-
nierungspflichtigen – und etwa nicht 
die Behörde. Der Gesetzgeber sichert 
damit die Effektivität der Gefahren-
abwehr. 

Diese umfassenden öffentlich- 
rechtlichen Haftungsrisiken legen es 
nahe, in einem Grundstückskaufver-
trag Regelungen dazu vorzusehen, 
wie im Falle einer behördlichen In-
anspruchnahme vorgegangen wer-
den soll. Der Veräußerer wird dabei 
regelmäßig das Interesse haben, sein 
eigenes Haftungsrisiko als ehemali-
ger Eigentümer zu minimieren. Dem 
Erwerber wird es darum gehen, ein 
etwaiges Kostenrisiko auf den Ver-
äußerer abzuwälzen. Hierfür stehen 
mannigfaltige Gestaltungsmöglich-
keiten zur Verfügung. Diese reichen 
von Garantien in Verbindung mit 
Schadenersatzpflichten über Rück-
trittsrechte bis hin zu dezidierten 
Freistellungsklauseln (die wiederum 
z. B. mit besonderen haftungsauslö-
senden Elementen, Stufenregelungen 
zum Haftungsumfang oder mit dif- 
ferenzierten Verjährungsregelungen 
kombiniert werden können). Hierbei 
muss jedoch beachtet werden, dass 
privatrechtliche Vereinbarungen die 
öffentlich-rechtliche Haftung unbe-
rührt lassen. Auch die beste vertrag-
liche Regelung hindert eine Behörde 
folglich nicht, diese zu ignorieren 
und einen Sanierungspflichtigen ih-
rer Wahl heranzuziehen. 

Dies führt zu der Frage, wie      
man sich im Falle einer (drohen-
den) behördlichen Inanspruchnah-
me verhalten sollte. Hierbei gilt                      
die Grundregel, dass eigene und 
umfassende Sachverhaltskenntnis 
die wichtigste Voraussetzung für ein 
interessengerechtes Verhalten ist. Es 
ist deswegen anzuraten, alle behörd-
lichen Untersuchungen und Gut-
achten durch eigene Sachverständige 
prüfen und analysieren zu lassen. 
Zudem ist – gleichsam als Vorfrage 
– zu klären, ob aus rechtlicher Sicht 

eine Inanspruchnahme überhaupt in 
Frage kommen kann. Eine enge Ko-
operation zwischen Umweltsachver-
ständigem und Rechtsberater ist hier 
unabdingbar. Beide müssen dieselbe 
Sprache sprechen. Nur so ist gewähr-
leistet, dass alle wesentlichen Aspek-  
te zusammengetragen und entlasten-
de Elemente angemessen gewürdigt 
werden. 

Zurück zu unserem Beispiel: Das 
in Anspruch genommene Unterneh-
men wehrte sich erfolgreich. Mittels 
eigener Sachverständigengutachten 
und einer überzeugenden recht-        
lichen Stellungnahme konnte der 
Nachweis geführt werden, dass die 
Kontaminationsquelle nicht auf dem 
Unternehmensgrundstück, sondern 
im Bereich einer ehemaligen chemi-
schen Reinigung einige Straßenzüge 
entfernt lag. Damit fiel das Unter-
nehmen aus dem Kreis der potentiell 
Sanierungspflichtigen und war nicht 
mehr der Gefahr der behördlichen 
Inanspruchnahme ausgesetzt. 

Wie häufig erfordert jede kon-   
krete Situation und Interessenlage 
eine passgenaue rechtliche Lösung 
– so auch im Bereich Altlastenhaf-
tung. Wir freuen uns, Ihnen dabei                
zu helfen. 

Folgendes Beispiel verdeutlicht 
die praktische Relevanz: Ein Indus-       
trieunternehmen beabsichtigt die 
Verlagerung des bislang innerstäd-
tisch gelegenen Betriebs in ein neu 
entwickeltes Gewerbegebiet. Dies 
soll einhergehen mit einer Neuent-
wicklung des bestehenden Betriebs-
geländes zu einer innerstädtischen 
Mischnutzung von Wohnen, Einzel-

handel und Büro. Eine im Rahmen 
des Bauleitplanverfahrens für den 
alten Standort durchgeführte Er-
kundungsuntersuchung lässt Grund-
wasserverunreinigungen im Bereich 
des bisherigen Standorts erkennen. 
Die zuständige Behörde droht dem 
Unternehmen als (vermutetem) Ver-
ursacher dieser Verunreinigungen 
nunmehr den Erlass eines Verwal-

tungsaktes an, mit dem umfangreiche 
Abhilfemaßnahmen zur Grundwas-
sersanierung verlangt werden sollten. 

Nach dem einschlägigen Bundes- 
Bodenschutzgesetz trifft die Verant-
wortung für schädliche Bodenverän-
derungen und von diesen verursachte 
Verunreinigungen des Grundwassers 
u.a. den Verursacher, aber auch den 

Belastende Altlasten
Der Wert eines Grundstücks hängt – das ist eine alte Weisheit – ganz maßgeblich von seiner 
Lage und seinem Zustand ab. Vor allem die vorhandene Bebauung, die für die möglicherweise 

angestrebte Anschlussnutzung beseitigt oder angepasst werden muss, kann erhebliche Investitionen 
erfordern. Darüber hinaus kann aber auch der Zustand des Bodens den Grundstückswert signifikant 

beeinflussen. Dies gilt insbesondere dann, wenn er verunreinigt ist und deswegen entweder 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr notwendig werden oder der derzeitige Zustand die angestrebte 

Anschlussnutzung nicht erlaubt.

Dr. Hans-Jörg Schulze 
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Dr.  Anna Vorspohl 

Verbraucherschutz ja, 
aber wo bleibt eigentlich der

 Unternehmerschutz?

Die Europäische Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie bestimmt seit nunmehr 15 Jahren 
den Rechtsverkehr zwischen Unternehmern und Verbrauchern. Der Europäische Gesetzgeber 

hatte es sich zum Ziel gemacht, dem Verbraucher europaweit ein möglichst einheitliches 
hohes Schutzniveau zu bieten. Unternehmer haben sich seitdem mehr und mehr mit einem 

wahren Paragraphendschungel auseinanderzusetzen. Verständlicherweise verlieren nicht 
wenige bei all den Vorschriften zu Widerrufsrechten, Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

und Gewährleistungsrechten der Verbraucher schnell den Durchblick.

Der Europäische Gerichtshof und 
der Verbraucher, so scheint es, sind 
über die Jahre beste Freunde gewor-
den. Sobald es gilt, die Interessen des 
Verbrauchers zu wahren, scheint der 
EuGH kein anderes Argument mehr 
gelten lassen zu wollen als das des 
Verbraucherschutzes.

So muss der Verbraucher bei-
spielsweise seit dem Quelle-Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes im Falle 
der Rückabwicklung eines Kaufver-
trages keinen Nutzungsersatz mehr 
für den Gebrauch einer gekauften 
Sache zahlen. Immerhin habe der 
Verkäufer – so der EuGH – die Ver-
pflichtung zur Lieferung einer man-
gelfreien Sache übernommen und 
müsse daher auch für alle Folgen der 
Lieferung einer mangelhaften Sache 
einstehen. 

Erwirbt der Käufer eine Sache und 
stellt sich nach Einbau dieser Sache 
(wohlgemerkt durch den Käufer) he-
raus, dass sie mangelhaft ist, so muss 
der Verkäufer laut EuGH sowohl 
die Ausbaukosten der mangelhaften 
Ware – z. B. Parkettstäbe oder Fliesen 
– als auch die Einbaukosten der man-
gelfreien (und natürlich kostenfrei zu 
liefernden) Ersatzware tragen, selbst 
wenn ursprünglich nur die Lieferung 
der Ware, nicht aber deren Einbau ge-
schuldet war. 

Besonders spektakulär ist ein Ur-
teil des EuGH aus dem Jahre 2015. 
In dem Fall, der in den Niederlan-
den spielte, hatte eine Käuferin einen 
PKW erworben, der innerhalb der 
ersten sechs Monate nach Übergabe 
Feuer fing und vollständig ausbrann-
te. Obwohl feststand, dass der PKW 
im Zeitpunkt der Lieferung unver-
sehrt war, muss der Verkäufer nach 
Ansicht des EuGH beweisen, dass der 
Mangel nicht aus seinem Bereich her-
rührt, sondern von der Käuferin ver-

ursacht wurde (z. B. durch fehlerhafte 
Bedienung). Wie sollte der Verkäu-
fer dieses Wunder aber vollbringen? 
Schließlich war das Auto als „Be-
weisstück“ völlig ausgebrannt. Pech 
gehabt – hierauf nahm der EuGH 
jedenfalls keine Rücksicht. 

Die Konsequenzen und Folgen 
für den unternehmerischen Verkäu-
fer sind erheblich. Durch die Recht-
sprechung des EuGH wird dem Ver-
braucher (mittlerweile) ein Schutz 
geboten, der über das hinausgeht, 
was von der europäischen Richtlinie 
gefordert wird: Denn bereits an sich 
verbraucherschützende Vorschriften 
werden von den Gerichten zudem 
verbraucherfreundlichst ausgelegt. 

Der Unternehmer muss sich die-
sen Anforderungen im gesamten     
geschäftlichen Verkehr stellen:

Das beginnt schon bei der Be-
werbung seiner Produkte, die nicht 
irreführend sein darf. So hat das 
OLG Stuttgart beispielsweise am 
03.11.2016 entschieden, dass die     
Bewerbung von Bierspezialitäten als 
„bekömmlich“ unzulässig ist, weil 
sie dem Konsumenten den Eindruck 
vermittele, dass das beworbene Pro-
dukt auch bei längerem Konsum in 
keiner Weise schade. Das Wort „be-
kömmlich“, so das OLG Stuttgart,    
sei ein Versprechen gegenüber dem 
Verbraucher.

Bei Vertragsschlüssen im Internet 
ist der Verbraucher ferner ordnungs-
gemäß über sein Widerrufsrecht zu 
belehren. Wie eine solche Wider-
rufsbelehrung auszusehen hat, war 
zumindest in der Vergangenheit kei-
ne einfach zu beantwortende Frage. 
Jedenfalls meinten einige Gerichte, 
selbst der Gesetzgeber sei an dieser 
Aufgabe gescheitert. So wurde das 
amtliche Muster für eine Widerrufs-
belehrung vorsorglich neu gefasst, 

nachdem Zweifel an dessen Verein-
barkeit mit höherrangigem Recht 
aufgekommen waren.

Aber selbst wenn es nach den   
Mühen der Vertragsanbahnung zum 
eigentlichen Vertragsschluss kommt, 
stellen sich für den Unternehmer 
neue verbraucherschützende He- 
rausforderungen. Denn wenn Unter-
nehmer bei Vertragsschluss vorfor-
mulierte Muster verwenden, haben 
sie zudem AGB-rechtliche Vorgaben 
zu beachten. Aber selbst wenn sich 
der Unternehmer gegen die Verwen-
dung vorformulierter Bedingungen 
entscheidet, hat er gleichwohl nur 
sehr eingeschränkte Möglichkeiten, 
die gesetzlich vorgesehenen Gewähr-
leistungsrechte des Käufers zu be-
schränken. 

Er sollte daher im ureigensten     
Interesse die Kaufsache vor Übergabe 
an den Käufer bestmöglich unter-   
suchen und etwaige Mängel dem 
Käufer offenlegen.

Da stellt sich dem unvorein-        
genommenen Betrachter eigentlich 
nur noch eine Frage: Wo bleibt heute 
eigentlich der Unternehmerschutz?

Haben Sie genau diese oder ande-
re Fragen? Wir helfen Ihnen gern.
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